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1. Ausgangslage

1.1 Überbauungsordnung mit Gesamtbauentscheid

1.1.1 Überbauungsordnung

Die UeO «Deponie Hintersattel» wurde durch die Gemeindeversammlung 
vom 4. Dezember 2008 beschlossen und im Oktober 2009 durch das AGR 
genehmigt. Die Deponie hat ein Auffüllvolumen von 125’000 m3. (vgl. Anh-
nag A und Überbauungsvorschriften).

An der Gemeindeversammlung von 2008 wurde orientiert: «Es wird damit 
gerechnet, dass jährlich 6‘000 - 8‘000 m3 Material deponiert werden. Wenn 
die Deponie realisiert werden kann, ist damit für die Gemeinde Hasliberg 
dieses Problem für mehrere Jahre gelöst. Das beanspruchte Land und 
Waldareal wird nach der Auffüllung wieder rekultiviert. Die Betriebsfüh-
rung wird Theodor Blatter übernehmen, wobei die Organisationsform noch 
nicht festgelegt ist.» (vgl. Anhang B).

Als Zweck hält Artikel 1 Überbauungsvorschriften (UeV) fest: Die UeO «De-
ponie Hintersattel» dient der Sicherstellung der Deponierung von saube-
rem Aushubmaterial aus der Gemeinde Hasliberg. 

Artikel 7 UeV legt fest: Die Auffüllung erfolgt ausschliesslich mit unver-
schmutztem Aushubmaterial aus der Gemeinde Hasliberg. 

1.1.2 Betriebsreglement und Betriebsbewilligung

Im Betriebsreglement «Deponie Hintersattel» von 2010 wird unter 2.1 
folgendes festgelegt: «Das Einzugsgebiet umfasst die Gemeinde Has-
liberg, die Region Hasliberg sowie die Gemeinden Lungern und Giswil. 
Deponiegut kann auch aus anderen kantonalen Regionen angenommen 
werden. Abfälle ausserkantonaler Herkunft, welche nicht dem Einzugsge-
biet entstammen, werden erst angenommen, nachdem eine schriftliche 
Genehmigung des AWA vorliegt.» Unter 2.4 wird bestimmt: «Angenommen 
werden nur die in der Zulassungsliste Anhang 1 aufgeführten Abfälle.» 
(vgl. Anhang C).

Das Betriebsreglement wurde durch das AWA mit der Einrichtungsbe-
willigung vom 29.01.2010 genehmigt und ist für den Betrieb verbindlich. 
Massgebend ist zudem die abfallrechtliche Betriebsbewilligung des AWA 
vom 10. April 2015 (Anhang E) für den Betrieb einer Inertstoffdeponie mit 
beschränkter Zulassung. Diese Bewilligung ist befristet bis am 31. März 
2020. Sie kann mindestens 4 Monate vor Ablauf durch das AWA verlängert 
werden.
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1.1.3 Bewilligungen

Im Gesamtbauentscheid vom 5. März 2010 wird unter Auflagen 2.2.3 auf 
die eingereichten Pläne und Unterlagen sowie insbesondere auf die Bewil-
ligungszuständigkeit des AWA verwiesen.

Die Bewilligung der Inertstoffdeponie «Hintersattel» ist auf die Gemeinde 
Hasliberg ausgestellt und verbleibt bei dieser. 

Im «Vertrag betreffend Betrieb der Deponie Hintersattel» vom 25. Mai / 21. 
September 2011 wird unter Ziffer 1., festgehalten: 
Die Bewilligung der Inertstoffdeponie «Hintersattel» an sich verbleibt bei 
der Gemeinde Hasliberg. 
Unter 5. Materialannahme ist festgehalten (Anhang D): 
a) ………Die Betreiberin ist somit verpflichtet, sämtliches deponiefähi-
ges Material, welches aus dem Gebiet der Einwohnergemeinde Hasliberg 
stammt, zur Deponierung anzunehmen.
b) ………Die Betreiberin ist berechtigt, zur Erreichung dieses Mengenziels 
ab dem Betriebsjahr 2012 auch Material zur Deponierung anzunehmen, 
das von Standorten ausserhalb des Gemeindegebietes angeliefert wird. 
Daraus kann geschlossen werden, dass primär Material aus dem Gemein-
degebiet und sekundär aus dem weiteren Umfeld deponiert werden soll.

1.2 Grundlagen

Grundlagen für die Änderung der Überbauungsordnung bilden:

 – Überbauungsordnung (UeO) «Deponie Hintersattel» mit Gesamtent-
scheid AGR vom 5. März 2010

 – Vertrag betreffend Betrieb der Deponie Hintersattel vom 25. Mai / 21. 
September 2011 (Anhang D)

 – Betriebsreglement Deponie Hintersattel mit Anhängen; genehmigt 
durch das AWA mit der Einrichtungsbewilligung vom 29.01.2010 / Hasli-
berg 16.02.2015

 – Abfallrechtliche Betriebsbewilligung vom 10. April 2015 (Anhang E)

2. Änderung der Überbauungsordnung

Vorliegend werde die Art. 1 und Art. 7 ¨der Überbauungsvorschriften 
derart geändert, dass primär Aushubmaterial aus der Gemeinde Hasliber, 
aber auch aus der weiteren Umgebung angenommen werden kann. Damit 
wird eine Übereinstimmung mit der «Abfallrechtlichen Bewilligung» des 
AWA und dem «Vertrag betreffend Betrieb der Deponie Hintersattel» zwi-
schen Gemeinde und Betreiberin, respektive Grundeigentümer erreicht.
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3. Vertrag und Betriebsreglement

3.1 Betriebsreglement Deponie Hintersattel

Das Betriebsreglement Deponie Hintersattel von 2010 steht ebenfalls in 
keinem Widerspruch zu den geplanten Anpassungen der Überbauungsvor-
schriften (vgl. Anhang C).

3.2 Vertrag betreffend Betrieb der Deponie Hintersattel

Der Vertrag betreffend Betrieb der Deponie Hintersattel vom 25. Mai / 21. 
September 2011 zwischen der Gemeinde, den Grundeigentümern und der 
Betreiberin der Deponie steht in keinem Widerspruch zu den geplanten 
Anpassungen der Überbauungsvosrchriften (vgl. Anhang D).

3.3 Abfallrechtliche Bewilligung 

Die Abfallrechtliche Bewilligung des Amtes für Wasser und Abfall (AWA) 
vom 10. April 2015 sieht unter Auflagen 1.3 einzig vor, dass Abfälle aus 
der Region Hasliberg zu gleichen Bedingungen anzunehmen sind. Dem-
entsprechend steht diese Bewilligung ebenfalls in keinem Widerspruch zu 
den geplanten Anpassungen der Überbauungsvorschriften (vgl. Anhang E).

4. Auswirkungen auf die Umwelt (Bericht nach Art. 
47 RPV)

4.1 Orts- und Landschaftsbild, Naturschutz

Die Änderung der Vorschriften vollzieht lediglich die vertraglichen Be-
stimmungen und hat somit weder Auswirkungen auf das Orts- und Land-
schaftsbild noch auf Naturwerten.

4.2 Kulturland, Wald und Gewässer

Durch die Änderung der Vorschriften sind weder die Deponie-Mengen 
noch Flächen betroffen sein.

4.3 Verkehrsaufkommen, Lärmschutz und Luftreinhaltung

Die Ausdehnung des Einzugsgebiets für Deponiegut hat auf die Gesamt-
menge, die am Standort Hintersattel abgelagert werden kann, keinen Ein-
fluss. Demanch werden sich weder das Verkehrsaufkommen noch dessen 
Auswirkungen auf den Strassen- und Anlageärm sowie die Luftbelastung 
signifikant verändern.
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4.4 Naturgefahren

Das Planungsgebiet befindet sich gemäss Gefahrenkarte der Gemeinde 
Hasliberg in keinem Gefahrengebiet.

5. Verfahren

5.1 Zuständigkeit

Da die «Deponie Hintersattel» seit Anfang an als Inertstoffdeponie be-
trieben und Deponiegut für einen kostendeckenden Betrieb aus einem 
grösseren Einzugsgebiet entgegengenommen werden muss, kann ange-
nommen werden, dass die Stimmberechtigten dem auch zugestimmt hät-
ten. Seit die Zweitwohnungsinitiative wirkt, kommt diesem Umstand eine 
grössere Bedeutung zu, weil im Hasliberg selber nicht mehr genügend 
Inertstoffe anfallen. Die UeO-Änderung soll deshalb im Verfahren nach Art. 
122 Abs. 7 BauV vorgenommen werden. 

Gegen den Beschluss des Gemeinderates vom 20. Dezember 2019, die 
Änderung der Überbauungsordnung im geringfügigen Verfahren durchzu-
führen, kann im Rahmen der Bekanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 BauV 
innert 30 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde beim AGR erhoben 
werden.

5.2 Ablauf / Termine

Daraus ergibt sich folgender Ablauf:

 – Entwurf September 2019
 – Behandlung Baukommission/Gemeinderat 17. Oktober 2019
 – Öffentliche Auflage 15. Nov. – 16. Dez. 2019
 – Ev. Einsprachverhandlungen ……
 – Beschluss Gemeinderat Januar 2020
 – Bekanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 BauV anschliessend
 – Genehmigung AGR anschliessend

5.3 Öffentliche Auflage und Beschlussfassung

Im Rahmen der öffentlichen Auflage können Personen, die von der Pla-
nung in eignen schutzwürdigen Interessen betroffen sind und berechtigte 
Organisationen gemäss Art. 35 und 60 BauG Einsprache erheben.

Im Rahmen der Einspracheverhandlungen sucht die Gemeinde mit den 
Einsprechenden gemeinsam nach Lösungen. Über unerledigte Einsprachen 
entscheidet das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) nach der 
Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung mit der Genehmigung.
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Anhang 

Anhang A Überbauungsplan
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Anhang B Protokollauszug Gemeindeversammlung 
4.12.2008
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Anhang C Auszug Betriebsreglement 2010
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Anhang D Auszug aus Vertrag betreffend Betrieb der 
Deponie Hintersattel vom 24. Mai / 21. 
September 2011
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Anhang E Auszug Abfallrechtliche Betriebsbewilligung 
vom 10. April 2015


